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[n . 1666 ] A
ERKLAERUNG[ VON AMMANN UND RAT VON STADT UND AMT ZUG] BEZUEGLICH

DER [ FRANZ. ] WERBUNGEN IN DEN GEMEINEN HERRSCHAFTEN

"Dass Wir bey der Jenigen vor Jahren Ergangenen Erklärungen verbleiben 3 so

da lautete.

Wan Wir Wider Unsers Orths halber dienst undt Compagnien haben das alsdan wir

Jn Ufbrüchen , Recrüen undt Zügen nach Jnhalt der pündtnus undt nach dem exem-

pell Unseren . . . altvorderen uns auch verhalten werden.

Fürs ander so verbleiben Wir auch bey der allgemeinen von gesambten Orthen

der Eidtgnoschafft vor Jahren [nämlich 1666 auf der gemeineidg . Tagsatzung]
2

zuo baden Ergangner Erkandtnus der recrüen halber Jn gemeinen Landtvogteyen

benambtlichen das recrüen zuo werben keinem fremdten undt Niemandt anderem

gestattet werden solle , als den Hauptleüthen von den regierenten Orthen , so

corrrpagnien Jn verpündtneter fürsten diensten haben.

Weiters so wellen wir auch Jn unserem Orth Niemandt der Unserigen zwingen

woll aber Jhr glück bey anderen Miteidtgnossen zuo suochen Jhren freyen Willen

lassen " .



1 ) vgl . EA VI 13 669 f

Kopie - AH 41 , 20 - 21 - Blatt 21 leer
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